
XL .VI . Hauptstück . V o u den K anz s l l e y -- S p esen.

XE . Hauptstück.
Von den Kanzelley- Spesen.

§ . 12606.

ie nöthigen K a nzelley - S p e se n sind mit Beobachtung der genauesten Wirth-

schüft und der guten Qualität mittelst Ab sch ließ u ng v 0 rth e ilh aft e r Conrrac -'
te an sich zu bringen.

An jenen Orten , wo wegen Lieferung derselben keine Contracte abgeschlossen werden
können , ist der Bedarf derselben durch Handeinkauf beyzuschaffen ; jedoch ist in diesem Falle
vorher mit dem Feld -Kriegs -Commiffariate die Rücksprache zu nehmen , und von demselben die
Bestätigung in Betreff dieses Umstandes zu verlangen , womit sodann die Rechnung zu legalisi-
ren ist.

§ . 1260g.

Die Zahlung über die Kanzelley -Spesen , welche geliefert werden , muß gleich mit jeder

Abnahme und bezugsweise Lieferung erfolgen , und darf daher in keinem Falle vierteljährig
oder noch ' später geleistet werden.

tz. 12610.

Nebst der Hofstelle können die Länder -- General - und Militär - Commanden , dann die

Stadt -- , Platz -- , Transports - und Festungs - Commandanten , so wie überhaupt alle jene,
welche kein bestimmtes Pausch -- Quantum beziehen , und auf Kanzelley -Spesen vom Aerarium
einen Anspruch haben , wenn sie anders nicht im Orte des General - oder Militär - Comman'

do ' s sind , in welchem Falle sie von ,da ihre Bedürfnisse abfassen müssen , den Ankauf der
Kanzelley - Spesen , welche von Zeit zu Zeit nöthig werden , besorgen.

§. 12611.

Von dem in den Kriegs - Kanzelleyen befindlichen Vorrathe an Schreib -«Materialien

und sonstigen Kanzelley - Spesen können gegen Quittung zum nöthigen Dienstgebräuche von
Zeit zu Zeit abfassen , und zwar:

Der commandirende General und sein Stellvertreter.
Das Militär - Departement.

» politische - Departement.
» Kriegs - Comnussariat.

» Natural - Verpflegs - Departement.
» Justiz - Departement.

Die Militär - Appellations - Gerichte in der Gränze.
» Ministerial - Operations - und Detail - Kanzelleyen im Kriege sammt dem ihnen M

Besorgung der Geschäfte beygegebenen Personale.
Der dirigirende Staösfeldarzt.
Die Kriegs - Cassa,
Das Garnisonö - Auditoriat,

» Verpflegs - und Betten - Magazin,
Die Verpflegs - Departements - Cassa , .
Der General - Quartiermeister - Stab , '

Das Stabs - Stockhaus,

Die selbstständigen TransportS - Häuser,^

Ankauf der KanMeu-
Spesen;

was ins Besondere dabey zu
beobachten ist;

von wem der Ankaufgesche¬
hen darf-
Hkth. am Zo. Oct . 8oH. i 6007.

Welche Vranscheu und In¬
dividuen aus dem Kriegskan-
zelley - Vorrath « abfassen kön¬
nen.
Hkth. am 19 März 796.

,» » 1». Oct . öoS. 15 ^!i>
>» » S. Apr . Sir.

wenn sie sich im Orte des General - Com-
mando ' s befinden.



Xl -VI. H a u p L st ü ck.

Das gleichfalls im Orte des General - oder Milttä 'r -- Commando 'S sich befindliche
Stadt -, Platz - oder FestungS - Commando , wenn eS neben seinem fi.ren Gehalte keine Emo¬
lumente genießt . Außer diesen Gefchäftsverwaltungen und Individuen darf niemanden etwas,

ohne frühere Bewilligung des Hofkriegsrathes , aus den ararischen Vorräthen abgereichr werden.
H.

Wie die Srfolgkassuüg von 1! ,;; eine genaue Controlle , und folglich eine vortheilhaftere Wirtschaft für das

Aerarlai -Don -Kthcnzu g-sche- Aerarium herbey führen zu können , muß bey den General - und Militär - Com-

Hkth. an, 9- Sep. S°7. 15°°4. mando - Kanzelleyen eine Vormerkung , welche für jede Material - Gattung  eine
eigene Rubrik  zu enthalten hat , und für jedes Departement und jede B rau¬
sche abth eilig  angelegt seyn muß , geführer werden , in welcher die betreffenden Parteyen
die erforderlichen , und nur auf einen wöchentlichen Bedarf zu beschränkenden Schreib - Spe¬
sen auf der Stelle , so wie sie solche abfaffen , eigenhändig in die eigens deßwegen zu eröff¬
nenden Rubriken mit ihrer Nahmensfertigung bestätigen müssen.

^ h. 1261 3.
In welchem Falle den Be¬

amten ein Pansch - Quantum
zu erfolgen ist.
Hkth . am 2-4. Dec . 783.

Wer die nöthigen Schreib-
Spesen auf den Wachen her¬
ben zu schaffen hat.
Hkth . am 9> Tcb. 8°° .

Wann ein die Stelle eines
Brigadiers . ;c. bekleidender
Stabs - Officier Schreib - Ma¬
terialien erhalten kann-
Hkth. am »y. 2un . 8oo.

» ». W. May 807. 12728.

Wann den Stadt - oder Fe-
fiungs - Eommändanten eine
Vergütung auf Schreib -Spe-
sen gebühret.
Hkth.am 17. Lee . 8o>. V 1627.

» » rZ. Dec . 80g. 16363.

Welchen Transports - Häu¬
sern Schreib - Materialien ge¬
bühren.
Hkth. am 20. Apr . 779-

Nur dort , wo der Beamte die nöthigen Kanzelley - Materialien nicht in natui 'a erhält/
kann das Pausch - Quantum dafür erfolgt werden.

h. 12614.
Die nöthigen Schreib - Spesen auf den Hauptwachen hat der wachhabende Officier

aus Eigenem zu bestreiten.
tz. 12616.

Jenen Stabs - Officieren , welche die Stelle eines Brigadiers oder die eines Militär-

Commando - Commandanten vertreten , kann nur dann , wenn solche in Ermangelung eines

Generals auf längere Zeit die Dienste versehen müssen , eine Schreib - Spesen - Vergütung
erfolgt werden . Im letzteren Falle , als Militär - Commando - Commandant , hat er die be-

nörhigten Schreib - Materialien aus dem Kriegs - Kanzelley - Borrathe zu empfangen.
- §. 12616.

So ist auch den als zeitlich angestellten Stadt - oder Festungs - Commandanten , wel¬

che weder die Nutznießung des Grases , noch andere Emolumente beziehen , mithin ihren bloßen

fixen Gehalt haben , der auf Schreib -Spesen ausgelegte Betrag von dem Aerarium zu vergüten
H. 12617.

Es dürfen nur den selbstständigen Transports - Sammelhäusern die gehabten Auslagen
auf Kanzelley - Spesen vergütet , oder aber auS dem Vorrathe der Feld - Kriegs - Kanzelley die
nöthigen Materialien erfolget werden.

Die Regimenter hingegen müssen die in derley Angelegenheiten nöthigen Auslagen auS
dem Negiments -Unkosten -Fonde bestreiten.

h. 12618.
.Welche Branschen rc. un-

Individuen Pauschgelder zur

A nschaffunĝ der Schreib -Sve-
sen beziehen.
Hkth. am s . März 782. 268.

» » I . 2 »N. 607. N 17/jo.
» » 27. Apr . 8, >. 8 , ,8^
» » 23. Dec - 8!3»
» » 29. Sep . 6>H 1/jy6o.
» » 19. Iän 8 >5. i 27S.

» 7. Sep . 8,5 . 8 3986..
» » >4. Dec . 3,5 . 17,44.
» » >8. Jan . 8,6 . 1 349.
-, » >5. F .b. 3 , 6. 1 1099.
-, » 3. Iul , 8,7 . 1 4333.

Ein bestimmtes Pauschgeld beziehen , und zwar:

1. Die in den Bezirken und Districten angestellten Kriegs -Caffen.

2.  Das Districts - Ober - und das zur Respicirung in den Provinzen eingetheilce feldkrieg » -
commissatiatische Personal.

3. Die Militär - Commanden in Dalmatien.
4 . Die Haupt - und Filial - Natural - ijnd Betten - Magazine ..
5. Die Cambiaturisten in der Militär - Gränze.
6 . Die Garnisons - Auditoren.

7 . Die Gränzmauthämter.

8 . Die Gränz - Distrikts - Officiere.

y . Die Gränz - Weintaz - Aemter zu Carlopago und Zeugg und deren Filialen.
10 Sämmtliche Regimenter , Bataillons und Corps.
11 . Fuhrwesens - Divisionen im Kriege.
12 . Die Gränz - Cordons - Adjutanten.

, 3 . Dis Gränz - CordonS - Compagnien.
14 . Die Lasern - Verwaltungen,



V on den K a n,z elle y - S p e sen

tz. r 251  y .

Das auf Schreib - Spesen be will l gt e P a u sch g eld besteht für Nachste-
bcride in:

Kür die Districts -- Lassen . . . . . .
» » Districrs - Ober - Kriegs - Commissariate

wirklichen Feld »Kriegs - Commissariate,
Feld - Kriegs - Commissariars - Adjuncren,

welche in den verschie¬

denen Provinzen zur
Respicirung ange-
stelltstnd , jährlich

für jedes

jährlich

das Militär - Commando zu Ragusa und Cattaro . . .
» » v zu Spalato und Lessine . . .
» » » Trau , Sebenico und Knin . .

» » » zuSigNo , Clissa , Torre , Dino-

rinundLuccin - Picolo . .
den Districts - Verpflegsverwalter jährlich.

einen Verpflegsverwalter , der in den Provinzen , außer Ungarn,'
Galizien und Siebenbürgen , angestellt ist , . . . .

s Verpflegsverwalter , welcher in Ungarn , Siebenbürgen oder
Galizien angestellt ist . .

ein Haupt - Magazin ^ in Siebenbürgen , Ungarn oder Galizien
ein Filial - Magazin ) ! ^
einem beym Betten - Magazine angestellten Beamten , zu welchem e

auch Filialien gehören, . .

einen derley beym Filiale angestellten Beamten.
» Eambiaturisten in der Militär - Gränze jährlich . . . .

die Garnisons - Auditors monarhlich . . . . . . . . .
Gränz - Mauthämter . ^ .

» Districts - Officiere . .
» Weintatzämter zu Carlopago

» » L« Zengg .
» Weintatz - Filialien . . .

Fuhrwesens - Divisionen im Kriege
Gränz - Cordons - Compagnien .
Granz - Cordons - Adjutanten
Coscrn - Verwalter . . . .

monathlich

jährlich

Ausmaß des PauschgeldeZ.
Wo E.M/Wo E.S - Hkth. am 6. März ?», . L , 68.
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3. 2un. 807. 8 , 7̂ 0.
* 4 Aug . 807. LS,, ?.
>» y- 2än. 8,,.
" 3«. Dec . 8,3 . L 57 ,y.
» , 9. Sep . 8>ä. l äyüo.
» , 9- 2än . 8,5 . i , 7s».
» 7. Sep . SiS. v Zyss.
» -4- Dec . 8,5 .1 7 , 44.
-» >8. 2 än. 8, 6. 1 3^9.
» »8. 2 än. 8 , 6. L, 86.
» >5. Feö. 8 , 6. I , oZg.
-» >8. Apr. 8,6. 1 -65,' .
» Feb. 8,6. 1 , rS6.
>» - . 2än . 8 , 7. S 7.
» »r. Apr.S,?. ^ - ,8g.
» 3. Zul. L17. 1 ä63«,

Pi-ocenten-Zuschuß ans das im

Was endlich die Regimenter , Corps und Bataillone betrifft , so wurde schon Hey den-
Regiment  s -U n-k 0 st e n davon gesprochen.

h. 12520.

'Auf das in Einlösungsscheinen zu beziehende derley Pauschgeld besteht dermahl we¬
gen der Theurung der Schreib -- Materialien ein hundertpercentiger Zuschuß , der aber beym Einlösungsscheinen best.mmre
Fallen der Preise wieder sistiret wird . Kaujelley-SpescnrPauschgcld-

' h. 1252, . Hkth'. am 3. 2ul . 3-7. 1 4838.

Non dem auägemessenen Quantum anSchreib . Spesen müssen all - Gattungen Schreib - Was «m d,m P>„,schz<n>e
Pap,er , Tinte , Rechstein , Bl -ystift -n , Nähzwirn , Nähseide , Nadeln , Streusand , Siniale , - 'Ml » -» » ist.
Federn , Federmesser rc. bestritten werden . Hkth. am so. Oce. 6°4.

Ucber alle anderen hierauf Bezug nehmenden Auslagen sind E .rtra -- Berechnungen zu.
verfassen und einzureichen . Was die Weintah - A-mrer

8 1.2522 . zu Earlobago und Zengq von
^ '»rrmSchreib .Spestn - Luaii-

Dre Wemtatz - Aemter zu Carlopago und,Zengg , so wie deren Filialien , habemvon ibrem »» bestreiken baden.
^ Hkth. am s . 2un . s ->7. s , 74».Land xi. 27



tt >i>

Was die Regimenter re. da¬
von zu bestreiten haben-
Hkih . am >6. Zan . 794.

2tcns
3tens:

Wann den in den Provinzen
angrftellten Officiercn des Ge-
nera !-Qua rtiermeister -Stabes
die Schreib - Spesen vergütet
werden können.
Hoch . am 27 . Ort . 8or.

Rothe Tinte ist zur An^
sch. ffung mcvr geeignet.
Hkrh. ninö .jLcc -üi - . L 487-,

Don wachem Tage für einen
»erstorbenen Beamten das
Kanzclley - Spesen - Pausctz-
Oiianrum aufhort.
Huch. am 23. Aug . 794. 1 97SS.

Verminderung des Kanzelley-
Spesen - Aufwandes ;

Papiergattung zu den Stand-
und Dienst - Tabellen der Re¬

gimenter « nd Corps;

Was insbesondere zur Ver¬
minderung des Schreib - Spe¬
sen - Aufwandes zu beobachten
ist.

Hlth . amLo . Apr . L08 . M4y >.

Wann Siegellack zu gekrall-
chen ist.
Hkth . am .3o . März 3oö . Al 362.

Den Divistons - Comman -s
bauten und Vrigadieren ge¬
bühren kein « Schrcib -Spesen-
H«th . am4 . März 799.

» » - 3. Feb . 799.
-> » 9>Ärp - 807 . 1 5os/j.

Lfiem die Schrcib - Spesen
ans dc>n Camerale gebühren.
Hkrh. am >0. Oct . 8u5 l 5481.

AI VI.  Hau p r stück . Von den Ka nzelley - Spesen.

Pausch - Quantum auf Schreib - Spesen noch das nöthige Kanzcllep - Service , und so auck
die Beleuchtung zu bestreiten.

tz. 12623.

So haben auch die Regimenter , Corps und Bataillone von dem ihnen aus dem Un¬
kosten - Fonde gebührenden Pausch - Quantum auf Schreib - Spesen

istens : das für die Escadronen und Compagnien,
für die Adjutanten , und

für die Anditore fest gesetzte Quandum hinaus zu bezahlen , welches
für jede Compagnie oder Escadron in 3 o krn . ; für die Adjutanten in 5 fl . und
für den Auditor in b fl. bestehet.

§ . 12624.

Es kann jedem Officiere des General - Quartiermeister - Stabes , wenn er in den Pro¬
vinzen zu den verschiedenen Vermessungen commandirt wird , das auf diese Zeit au, ^ Schreib-
Svesen ausgelegte Quantum gegen seine Quittung von dem Aerarium vergütet werden.

H. I2Ä2Z:
Die Anschaffung der rothen D inte  ist bey allen Kanzelleyen unnöthig-

tz. 12626.

Für öinen in den Provinzen angestellten und dort verstorbenen Beamten hört von dem

Tags seines Ablebens das früher für ihn bemessene Quantum für Schreib - Spesen auf.
h. 1262 -7.

Alle Eingaben , Meldungen und Berichte  der General - Commanden und

subalternen Militär - Behörden sind künftig auf einem halben Bogen,  xor erlen -ium
geschrieben , einzusenden , sobald deren Inhalt nicht mehr als Eine Seite einnimmt und keine

Beylagcn dazu gehören , weil sonst mehrmahl das Präsentatum und andere ähnliche Be¬
merkungen verloren gehen , und dadurch wichtige Nachtheile verursacht werden könnten.

tz. » 2626.

Die Stand - und Dienst - Tabellen d er R eg imen t e r und Corps  sind
künftig auf keinem anderen als auf dem gewöhnlichen Schreibpapiere und Fermare zu ver¬
fassen und einzusenden.

tz, 1262g.

Alle Gegenstände und Dienstes -Piecen , dis ein und dasselbe Regiment betreffen , sind
immer unter ein Couvert zu bringen ; so sind auch jene Gegenstände , über welche keine um¬
ständlichen Aufklärungen nothwendig sind , oder welche mit ein paar Worten erklärt werden

können , s rerZo des Berichtes zu erledigen , und unter Anwendung des alten Couverts

wieder an die betreffenden Regimenter , Corps oder Branschen abzusenden . Eben so sind auch
alle Auskünfte und Gegenstände , welche verlangt werden , jedes Mahlgleich vollständig und gründ¬
lich zu erschöpfen , und dadurch jede Rückfrage , mithin eine doppelte Schreiberey , zu vermeiden.

tz. >253 o.

Des Siegellackes darf sich nur in solchen Gelegenheiten , wo statt desselben Oblaten

nicht gebraucht werden können , bedient , und die Correspondenz nur in den wenigen Fallen,
wo der Wohlstand es durchaus erheischet , damit gesiegelt werden-

h. is 53 l.

Es kann weder einem Divissons - Commandanten , noch einem Brigadier auf Schreib-
Spesen eine Vergütung ertheilet werden , noch eine Verabreichung aus den Aerarial V orrätherr

Statt finden , sondern sie müssen sich die nothigen S chreib-Materialien aus Eigenem anschaffen.
tz. is 632 .

Die schreib - Spesen , welche bey den Conscriptions - Revrsoraten und bey der Con-
scriptions - Direction nöthig werden , sind aus dem Eameral - Fonde zu bezahlen , und es
haben daher auch die Betreffenden in Conto des Aevariums nichts aufzmechnen^
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